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Neubestellung der stellvertretenden Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk 
Dorsten-Wulfen 
 
 
Gemäß Ziff. 2 der Verwaltungsvorschrift zu § 5 Schiedsamtsgesetz NRW ist im Amtsblatt der Stadt 
Dorsten öffentlich bekannt zu machen: 
 
Neubestellung der stellvertretenden Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk  
Dorsten-Wulfen 
 
Herr Günter Fritz Lück, Surick 66, 46286 Dorsten ist nach Wiederwahl vom Rat der Stadt Dorsten 
am 04.09.2024 durch das Amtsgericht Dorsten am 06.11.2024 zur stellvertretenden Schiedsperson 
bestellt worden. 
 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass Frau Gudrun Rommeswinkel weiterhin Schiedsfrau für 
den Schiedsamtsbezirk Dorsten-Wulfen ist. 
 
 
Dorsten, den 17.12.2024 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Präambel 
 

Die Stadt Dorsten bekennt sich vollumfänglich zur Geschlechtergerechtigkeit und verwendet in der 
internen und externen Kommunikation gendergerechte Formulierungen. Aus Gründen der besseren 

Lesbarkeit wird in Satzungen auf die gendergerechte Sprache verzichtet. Sämtliche Personenbe-
zeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

 
 
 

Satzung zur 13. Änderung der Satzung 
über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 

in der Stadt Dorsten 
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 

 
vom 19.12.2024 

 
 
Aufgrund des §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444) der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die 
Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG) vom 18.12.1975 (GV. NRW. S. 706), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25.10.2016 (GV. NRW. S. 868) und der §§ 2, 4 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 
712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 155), in den zur Zeit geltenden 
Fassungen hat der Rat der Stadt Dorsten in seiner Sitzung am 18.12.2024 folgende Satzung zur 
13. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsge-
bühren in der Stadt Dorsten - Straßenreinigungs- und Gebührensatzung - beschlossen: 
 
 
§ 1 
 
Das Straßenverzeichnis zu § 6 der Satzung - Anlage 2 zur Satzung über die Straßenreinigung und 
die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Dorsten - wird für die nachfolgende 
genannte Straße geändert und erhält insoweit folgende Fassung: 
 
Straße Klasse  Klasse         Abschnitt 
 
Dimker Allee 532  561         von Wittenberger Damm bis Maiberger Allee 
 
Große Heide 520  520           
 
Leblicher Weg 520  520 
 
Rosshof 533  563 
 
Tidenwiese 530  560           
 
 
§ 2 
 
Die Satzung zur 13. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Stra-
ßenreinigungsgebühren in der Stadt Dorsten tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
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B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 
 
 
Die Satzung zur 13. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Stra-
ßenreinigungsgebühren in der Stadt Dorsten (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)  
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächen-
nutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Dorsten, 19.12.2024 
               

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung der Bezirksregierung Münster zum Einleitungsbeschluss 
der Flurbereinigung Reken-Hülsten 
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Jahresabschluss 2023 der Dorstener Wohnungsgesellschaft mbH 
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Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen  
in der Stadt Dorsten 

 
für das Schuljahr 2025/2026 

 
Die Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen für das am 01.08.2025 beginnende Schuljahr 
2025/2026 werden zu den angegebenen Zeiten nach vorheriger Terminvereinbarung in den Sekre-
tariaten der jeweiligen Schulen entgegengenommen. 
 
 
I. Private Realschulen 
 
Realschule St. Ursula 
  Private Mädchen- und Jungenrealschule, Nonnenkamp 14, Hardt 
 
 Anmeldezeiten: Freitag,   07.02.2025  14:00 – 17:00 Uhr 
   Samstag, 08.02.2025  09:00 – 12:30 Uhr 
   Montag,  10.02.2025 und Dienstag, 11.02.2025 
   von 08:00 – 12:00 Uhr und 15:00 – 18:00 Uhr 
   Ab sofort ist eine Terminabsprache unter der  
   Tel.-Nr. 02362/24555 möglich. 
 
 mitzubringen sind: 
 - Familienstammbuch bzw. Kopie der Geburtsurkunde 
 - schwarz/weiß-Kopien aller Grundschulzeugnisse (Klasse 1 – 3) 
 - Zeugnis der Klasse 4 (Original und schwarz/weiß-Kopie) 
 - Empfehlung der Grundschule 
 - Anmeldeschein der Grundschule 
 - nach Möglichkeit das ausgefüllte Anmeldeformular (s. Homepage www.rs-stursula.de) 
 
 Die Kinder nehmen bitte am Anmeldegespräch teil! 
 
 Über die Aufnahme in die Realschule St. Ursula wird erst nach Abschluss aller Anmeldungen    
 entschieden.  
 
 
Montessori Reformschule (private Realschule) 
   Dülmener Straße 40, Wulfen 
 

Die Montessori-Reformschule hat ein vorgezogenes Anmeldeverfahren, dieses beinhaltet ne-
ben einer Unterrichtshospitation (Ende November/Anfang Dezember) des Schülers/der Schü-
lerin auch ein Aufnahmegespräch mit einem Erziehungsberechtigten. Bei Fragen wenden Sie 
sich bitte an das Sekretariat unter 02369/2087058.  

 
Die Aufnahmegespräche finden nach vorheriger Terminvereinbarung statt. 
Bitte im Vorfeld das Anmeldeformular (unverbindliche Anmeldung) im Sekretariat einreichen. 

  
mitzubringen sind: 
- schwarz/weiß-Kopien aller Grundschulzeugnisse (Klasse 1 – 3) 
- Empfehlung der Grundschule 
- Zeugnis der Klasse 4 (Original und schwarz/weiß-Kopie) 
- Anmeldeschein der Grundschule 
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II. Gymnasien 
 
 Städtisches Gymnasium Petrinum 
  Im Werth 17, Altstadt (Gelände Maria Lindenhof) 
 
 Anmeldezeiten Klassen 5: 
 
 Montag, 24.02.2025: 08.00 – 18.00 Uhr 
 Dienstag,  25.02.2025:   08.00 – 18.00 Uhr 
 Mittwoch,  26.02.2025:  08.00 – 16.00 Uhr 
 Zimmer A209 
 
 Anmeldungen können über das Anmeldeportal unserer Homepage  

https://petrinum-dorsten.de/anmeldungen/ oder telefonisch unter 02362/28433000 
vorgenommen werden. 

  
 Anmeldezeiten für die Einführungsphase: 
 
 Montag,  24.02.2025:   08.00 – 18.00 Uhr 
 Dienstag, 25.02.2025: 08.00 – 18.00 Uhr 
 Zimmer A217 
 
Hinweis 
Neben begabungs- und neigungsorientierten Modulen besteht die Möglichkeit einer 
bilingualen Laufbahn sowie die Wahl der Klasse des gemeinsamen Lernens. 
 
Die Eltern, die diese Termine nicht wahrnehmen können, haben als Ausnahme die Möglichkeit, ihr 
Kind nach vorheriger Vereinbarung unter 02362/28433000 schultäglich bis zum 20. März 2025 
in der Zeit von 08:30 - 12:30 Uhr anzumelden.  
 
 mitzubringen sind: 
 
 für Jahrgangsstufe 5: 
 - Familienstammbuch bzw. Geburtsurkunde (Original und s/w-Kopie) 
 - Zeugnis der Klasse 4 (Original und s/w-Kopie) 
 - Empfehlung der Grundschule (Original und Kopie) 
 - Anmeldeschein der Grundschule 
 - Impfausweis (Original und Kopie) 
 - ausgefüllte Anmeldeformulare (s. Homepage www.petrinum-dorsten.de) 
 
 für die Einführungsphase: 
 - Familienstammbuch bzw. Geburtsurkunde (Original und s/w-Kopie) 
 - Zeugnis der Klasse 10 (Original und s/w-Kopie) 
 - Impfausweis (Original und Kopie) 
 - Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
 
 Die Kinder/Jugendlichen sind zur Teilnahme am Anmeldegespräch herzlich  
 eingeladen! 
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Privates Gymnasium 
 Gymnasium St. Ursula, Gymnasium für Jungen und Mädchen, Ursulastr. 8 - 12, Altstadt 
 
 Anmeldezeiten 
 Klassen 5:   Die Anmeldegespräche mit dem Kind finden im November/ 
    Dezember statt, telefonische Terminvergabe unter 0 23 62/91 27-0 
 
 letzte Anmelde- 
 möglichkeit:   Freitag, 7. Februar 2025, 11:00 – 12:00 Uhr (ohne Terminvergabe) 
 
 mitzubringen sind: 
 - ausgefüllter Anmeldebogen 
 - alle Zeugniskopien ab Klasse 1 (nur schwarz/weiß Kopien!) 
 - schwarz/weiß Kopien der Geburts- u. Taufurkunde 
 - Familienstammbuch 
 
 Die Kinder nehmen bitte am Anmeldegespräch teil! 
 
 nachzureichen sind bis spätestens Montag, 10. Februar 2025 (12:00 Uhr): 
 - Zeugnis der 4. Klasse (nur schwarz/weiß Kopie!),  
 - Empfehlung der Grundschule zur Wahl der Schulform (schwarz/weiß Kopie) 
 - Original Anmeldeschein der Grundschule 
 
 Weitere Informationen auf: www.st-ursula-dorsten.de 
 
 
III. Sekundarschule 
 Neue Schule Dorsten, Juliusstr. 1, Holsterhausen  
 
 Anmeldezeiten: 
  
 Montag,  24.02.2025: 09.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr 
 Dienstag,  25.02.2025:   09.00 – 12.00 Uhr und   15.00 – 18.00 Uhr 
 Mittwoch,  26.02.2025:  08.00 – 12.00 Uhr 
 

Die Anmeldung erfolgt über eine digitale Terminbuchung. Den Anmeldebutton dazu finden 
Sie auf der Homepage der Schule unter www.neueschuledorsten.de.  
Informationen, Fragen und Anregungen unter e-Mail info@neueschuledorsten.de oder unter 
der Telefonnummer 02362/28435100. 

 
Eltern, die die Termine zwischen dem 24.02.2025 und 26.02.2025 nicht wahrnehmen kön-
nen, haben als Ausnahme die Möglichkeit, die Anmeldung bis zum 20. März 2025 – nur 
nach vorheriger Anmeldung – in der Zeit von 08:30 Uhr - 12:30 Uhr vorzunehmen. 

 
 mitzubringen sind: 
 - Kopie der Geburtsurkunde 
 - Kopien aller Grundschulzeugnisse (Klasse 1 – 4) 
   (Abschlusszeugnis der Grundschule bitte nachreichen!) 
 - Anmeldeschein der Grundschule (Original) 
 - Impfnachweis über den Masernschutz (Kopie) 
 - ausgefüllter Anmeldebogen (s. Homepage www.neueschuledorsten.de) 
 
 Die Kinder nehmen bitte am Anmeldegespräch teil! 
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IV. Gesamtschule 
 Gesamtschule Wulfen, Wulfener Markt 2, Wulfen 
 
 Anmeldezeiten für die Klassen 5 und 11: 

 Montag, 10. Februar 2025 bis Mittwoch, 12. Februar 2025,  
09:00 – 18:00 Uhr 

 
 Kommen Sie bitte mit Ihrem Kind zum Anmeldegespräch! 
 

Bitte vereinbaren Sie ab dem 20.01.2025 über das Anmeldeportal auf unserer Web-site 
www.gs-wulfen.de einen Termin für das Anmeldegespräch. Sollte Ihnen dies nicht mög-
lich sein, ist eine telefonische Terminvereinbarung unter 02362/28434300 möglich. Bitte be-
achten Sie außerdem die tagesaktuellen Informationen zur Anmeldung auf unserer Webseite. 
Ab dem 20.01.2025 stehen alle Formulare, die Sie neben den unten aufgeführten Unterla-
gen zur Anmeldung benötigen, auf unserer Website zum Download bereit. 

 
 mitzubringen sind: 
 - Familienstammbuch bzw. Geburtsurkunde (Original und Kopie) 
 - Impfausweis (Original) 
 - alle Zeugnisse (Original und Kopie) 
 - Empfehlung der Grundschule (Original und Kopie) 
 - Anmeldeschein der Grundschule (im Original) 
 - Kontoverbindung der Erziehungsberechtigten 
 
 für die Meldung zur EF (Klasse 11) außerdem: 
 - ein Lebenslauf 
 - Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
 
 
In die Einführungsphase der Oberstufe eines Gymnasiums oder in die Klasse 11/EF der Gesamt-
schule können Realschüler_innen, Berufsfachschüler_innen (Abschluss einer 2-jährigen Berufsfach-
schule) und Hauptschüler_innen (Abschluss der zehnten Klasse, Typ B) aufgenommen werden, 
soweit sie den Qualifikationsvermerk erhalten und das 19. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
 
 
Dorsten, 19. Dezember 2024 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Öffnungszeiten des Wahlamtes der Stadt Dorsten während der Weihnachtsferien 
 
Aufgrund der voraussichtlich vorgezogenen Neuwahl des Deutschen Bundestages am 23.02.2025 
wird das Wahlamt der Stadt Dorsten während der Weihnachtsferien (23.12.2024 bis 05.01.2025) 
zu folgenden Zeiten geöffnet bzw. erreichbar sein: 

 
23.12.2024  08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Rathaus – Büro A 104 
 
24.12.2024  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr Rufbereitschaft  
 
25.12.2024 geschlossen 
 
26.12.2024 geschlossen 
 
27.12.2024 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Rathaus – Büro A 104 
 
28.12.2024 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr Rufbereitschaft  
 
29.12.2024 geschlossen 
 
30.12.2024 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Rathaus – Büro A 104 
 
31.12.2024  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr Rufbereitschaft  
 
01.01.2025 geschlossen 
 
02.01.2025 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Rathaus – Büro A 104 
 
03.01.2025 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Rathaus – Büro A 104 
 
Per Rufbereitschaft erreichbar: 
02362 66-3330 
 
Zu diesen Zeiten können Unterstützungsunterschriften zur Prüfung abgegeben und Wählbarkeits-
bescheinigungen ausgestellt werden. 
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Präambel 
 

Die Stadt Dorsten bekennt sich vollumfänglich zur Geschlechtergerechtigkeit und verwendet in der 
internen und externen Kommunikation gendergerechte Formulierungen. Aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit wird in Satzungen auf die gendergerechte Sprache verzichtet. Sämtliche Personenbe-
zeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
 

 

Satzung zur 13. Änderung der Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Dorsten 

 

 vom 19.12.2024 

 

 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666/SGV.NRW.2023) und der §§ 4 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW 
S. 712/SGV. NRW. 610) in den jeweils geltenden Fassungen hat der Rat der Stadt Dorsten in sei-
ner Sitzung am 18.12.2024 folgende Satzung zur 13. Änderung der Gebührensatzung für die 
Friedhöfe der Stadt Dorsten beschlossen: 

 

 

§ 1 

 

Anlage 1 zu § 2 „Gebührenmaßstab und Gebührensatz“ erhält folgende Fassung: 
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§ 2 

 

Die Satzung zur 13. Änderung der Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Dorsten tritt am 
01.01.2025 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

 

Die Satzung zur 13. Änderung der Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Dorsten wird hier-
mit öffentlich bekanntgemacht. 

 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 

 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächen-
nutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Dorsten, 19.12.2024 

 
Tobias Stockhoff 

Bürgermeister  
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Präambel 
 

Die Stadt Dorsten bekennt sich vollumfänglich zur Geschlechtergerechtigkeit und verwendet in der 
internen und externen Kommunikation gendergerechte Formulierungen. Aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit wird in Satzungen auf die gendergerechte Sprache verzichtet. Sämtliche Personenbe-
zeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

 
Satzung zur 15. Änderung der Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwan-

des für fließende Gewässer der Stadt Dorsten 
 

vom 19.12.2024 
 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. 
NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.09.2015 (GV. NRW. 2015, 
S. 666), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 39 bis 42 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bun-
des (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff., zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 04.08.2016 (BGBl. I 2016, S. 1972), in der jeweils geltenden Fassung 
und der §§ 62 bis 65 des Landeswassergesetzes NRW (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 
(GV NRW 2016, S. 559 ff.) in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Dorsten in sei-
ner Sitzung am 27.11.2024 folgende Satzung zur 15. Änderung der Satzung über die Umlegung 
des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer der Stadt Dorsten beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

§ 5 erhält folgende Fassung: 
 

§ 5 

 
Gebührenhöhe 

 
Der jährliche Gebührensatz beträgt pro Quadratmeter Grundstücksfläche für: 
 
a) Eigentümer, die vom Lippeverband nicht unmittelbar zu Verbandslasten herangezogen 

werden: 
für versiegelte Flächen: 0,02274 € 
(dies entspricht 227,40 € je 10.000 qm) 
 
für die übrigen Flächen: 0,00031 € 
(dies entspricht 3,10 € je 10.000 qm) 
 

b) Eigentümer, die vom Lippeverband unmittelbar zu Verbandslasten herangezogen werden 
für versiegelte Flächen: 0,01412 € 
(dies entspricht 141,20 € je 10.000 qm) 
 
für die übrigen Flächen: 0,00020 € 
(dies entspricht 2,00 € je 10.000 qm) 
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§ 2 

 
Inkrafttreten  

 
Die Satzung zur 15. Änderung der Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für 
fließende Gewässer der Stadt Dorsten tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.  
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 

Die Satzung zur 15. Änderung der Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für 
fließende Gewässer der Stadt Dorsten wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächen-
nutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
f) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
g) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
h) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Dorsten, 19.12.2024 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Präambel 

Die Stadt Dorsten bekennt sich vollumfänglich zur Geschlechtergerechtigkeit und verwendet in der 
internen und externen Kommunikation gendergerechte Formulierungen. Aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit wird in Satzungen auf die gendergerechte Sprache verzichtet. Sämtliche Personenbe-
zeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

Satzung zur 14. Änderung der Gebührensatzung  

zur Entwässerungssatzung der Stadt Dorsten 

 
vom 19.12.2024 

 
 
Aufgrund der §§ 7, 8, 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, 
der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 08.09.2015 (GV. NRW. 2015, S. 666), in der jeweils geltenden Fassung, des § 54 
des Landeswassergesetzes NRW (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.6.1995 
(GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 
ff.), in der jeweils geltenden Fassung sowie des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes 
zum Abwasserabgabengesetz vom 08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der 
jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Dorsten in seiner Sitzung am 27.11.2024 folgen-
de Satzung zur 14. Änderung der Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Dorsten 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

(1) In § 4 Absatz 8 Buchstabe a) wird der Gebührensatz „1,61 €“ durch den Gebührensatz  
„2,18 €“ ersetzt. 
 

(2) In § 4 Absatz 8 Buchstabe b) wird der Gebührensatz „2,89 €“ durch den Gebührensatz  
„3,54 €“ ersetzt. 

 
 

§ 2 
 

(1) In § 5 Absatz 5 Buchstabe a) wird der Gebührensatz „0,82 €“ durch den Gebührensatz „0,72 
€“ ersetzt. 
 

(2) In § 5 Absatz 5 Buchstabe b) wird der Gebührensatz „0,91 €“ durch den Gebührensatz „0,83 
€“ ersetzt. 

 
§ 3 

 
(1) In § 5a wird der Gebührensatz „11,60 €“ durch den Gebührensatz „13,20 €“ ersetzt. 
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§ 4 
 

(1) In § 12 Absatz 4 Buchstabe a) wird der Gebührensatz „10,86 €“ durch den Gebührensatz  
„10,43 €“ ersetzt. 

 
(2) In § 12 Absatz 4 Buchstabe c) wird der Gebührensatz „105,00 €“ durch den Gebührensatz 

„109,90€“ ersetzt. 
 

 
§ 5 

 
Die Satzung zur 14. Änderung der Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Dorsten 
tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die Satzung zur 14. Änderung der Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Dorsten 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächen-
nutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
i) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
j) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
k) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
l) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Dorsten, 19.12.2024 

  
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Satzung zur 6. Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Marktstandgeld 

 
vom 19.12.2024 

 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen 
Fassung und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Dorsten in seiner Sitzung am 18.12.2024 fol-
gende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

In § 3 Abs. 3 Nr. 1 wird das Standgeld auf Wochenmärkten je Markttag und m² i.H.v. 1,35 € zu 
1,54 € geändert. 

 
§ 2 

 
In § 3 Abs. 4 werden die, in der enthaltenen Tabelle in Spalte 4 genannten Beträge jeweils („€ je 

Tag“) wie folgt geändert: 
„ 
1 bei geringem 

Stromverbrauch 
Waage, Licht, vergleichbare Verbraucher 
 

1,77 € je Tag 

2 bei mittlerem 
Stromverbrauch 

Kühlwagen oder Fritteuse, vergleichbare Verbrau-
cher, 
(einschl. Verbrauchern nach Ziff. 1) 

3,53 € je Tag 

3 bei hohem 
Stromverbrauch 

 

elektrische Heizstrahler, Kühlwagen mit Fritteuse, 
vergleichbare Verbraucher, 
(einschl. Verbrauchern nach Ziff. 1)  

7,06 € je Tag 

  
 

§ 3 
 

Die Satzung zur 6. Änderung der Satzung über die Erhebung von Marktstandgeldern 
tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Die Satzung zur 6. Änderung der Satzung der Stadt Dorsten über die Erhebung von Marktstand-
geld vom 19.12.2024 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächen-
nutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Dorsten, 19.12.2024 

  
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Satzung zur 14. Änderung der Gebührensatzung 
für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Dorsten 

 
vom 19.12.2024 

 
 
Aufgrund des § 7, 41 Absatz 1 Buchst. f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NRW 
2023) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), der §§ 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21.10.69 (GV. NRW. S. 712/SGV. NRW. 610) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 05. März 
2024 (GV. NRW. S. 155) und der §§ 2, 14 und 15 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die 
Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) vom 24.11.1992 (GV. 
NRW S. 458/ SGV. NRW. 215), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2015 (GV. NRW. S. 886) hat der Rat der Stadt Dorsten in seiner Sitzung am 18.12.2024 folgende 
Satzung zur 14. Änderung der Gebührensatzung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes 
der Stadt Dorsten beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
§ 3 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 
(5) Die Gebühren betragen: 
 

1. RTW - Notfalltransporte ganztägig je Person 

1.1. Grundgebühr (incl. 60 km)                        695,00 € 

1.2. je zusätzlicher Fahrkilometer über 

       60 km hinaus                                                    4,30 € 

2. KTW – Krankentransporte ganztägig je Person 

2.1 Grundgebühr (incl. 60 km)                        557,00 € 

2.2. je zusätzlicher Fahrkilometer über 

       60 hinaus                                                      4,30 € 

3. Notarzteinsatz 

für die Inanspruchnahme je Patient                  1.127,00 €                    
 
 

§ 4 
 

Die Satzung zur 14. Änderung der Gebührensatzung für die Inanspruchnahme des Rettungsdiens-
tes der Stadt Dorsten tritt am 01.01.2025 in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 

 
 

Die Satzung zur 14. Änderung der Gebührensatzung für die Inanspruchnahme des Rettungsdiens-
tes in der Stadt Dorsten wird öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächen-
nutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
m) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
n) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
o) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
p) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Dorsten, 19.12.2024 

  
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung einer Rechtswahrungsanzeige vom 

17.12.2024, Aktenzeichen 56 38.22.1104 und 56 38.22.0035 an Herrn Sergij Prokopii, zuletzt 

wohnhaft in der Ukraine. Zurzeit ist der Wohnort unbekannt.  

 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
vom 12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt 
Dorsten vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Das Schreiben gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntma-
chung Fristen in Gang setzten kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind.  
 
Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen bevoll-
mächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei: Stadt Dorsten, Stadtamt 56 –
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer D 213 Bismarckstraße 1 in 46284 Dorsten.  
 
Vor der Abholung des Schreibens ist Kontakt aufzunehmen mit der Unterhaltsvorschusskasse, 
dem Sachbearbeiter: Herrn Dohr, Telefonnummer: +49(0)2362/66-4586.  
 
 
Dorsten, 19.12.2024 

  
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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